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A) Produktinformationsblatt zu den AAG® Sportpolicen

Dieses Produktinformationsblatt soll lhnen eine gut verstandliche Beschreibung zu der gewtinschten Sportversicherung
geben. Die nachfolgenden Informationen sind daher nicht abschlieend. Bitte beachten Sie, rechtlich verbindlich
bleiben

der Antrag

der Versicherungsschein mit seinen Nachtragen

die vereinbarten Versicherungsbedingungen

eventuell in Textform getroffene besondere Vereinbarungen
die gesetzlichen Vorschriften

1. Was bieten wir Ihnen und was ist zu beachten?

Unsere Zusammenarbeit mit der AAG Assekuranz-Taschner GmbH begann urspriinglich schon 1983. Die ersten
gemeinsamen Versicherungsprodukte brachten wir 1985 auf den Markt.

Mit dem Abschluss einer AAG® Sportversicherung treffen Sie eine gute Entscheidung. Wir bieten eine spezielle Form
der Unfallversicherung fiir Berufssportlerinnen und Berufssportler. Damit kénnen professionelle Sportlerinnen und
Sportler eine verninftige Vorsorge fur den Fall einer endgdiltigen und vollstandigen Sportunféhigkeit (pl6tzliches Ende
der Karriere) treffen.

Hinweis fiir Vollprofis: Wir weisen jedoch ausdriicklich darauf hin, dass unsere neuen AAG® Sportpolicen

Eurotop Profi-BU und Eurotop Profi-BUplus die bestmdglichen Deckungskonzepte sind. Wenn Sie sich aus
Kostengriinden fiir die ,Sparversion eVon“ entscheiden, so miissen Sie erhebliche Abstriche beim Versicherungsumfang
hinnehmen. Trotzdem wird Ihnen mit der Deckungsform eVon ein absolut fairer Versicherungsschutz geboten, den es
vergleichsweise bei anderen ,,Alles oder Nichts Policen” nicht gibt.

Aufgrund lhrer Entscheidung befreien Sie die AAG Assekuranz-Taschner GmbH und den Versicherer von der Aufnahme
beziehungsweise Aushandigung eines -vom Gesetzgeber vorgeschriebenen- Beratungsprotokolls. Wenn Sie damit nicht
einverstanden sein sollten, miissen noch vor Vertragsabschluss Ihr Veto schriftlich vorlegen oder -was besser ware- sich
fur unsere Deckungskonzepte Eurotop Profi-BU und Eurotop Profi-BUplus entscheiden.

2. Werden Korperteile ausgeschlossen ?
Nein !

Wenn ein Antrag angenommen und die AAG® Sportpolice gezeichnet wird, dann erstreckt sich der Versicherungsschutz
auf den kompletten Korper. Es gibt also keine Ausschliisse von vorgeschadigten Korperteilen. Zu beachten ist jedoch bei
einer Sportunfahigkeit die Regelung der ,Mitwirkung anderer Ursachen":

Haben Vorverletzungen, vorherige Erkrankungen oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis beziehungsweise
einer akuten Krankheit hervorgerufenen Gesundheitsschadigung oder deren Folgen mitgewirkt, so wird trotzdem die
Versicherungssumme geleistet, sofern der Anteil der Mitwirkung nicht gré3er als 50% ist. Darliber hinaus (ab einer
Mitwirkung von 51%) besteht kein Anspruch auf eine Versicherungsleistung.

3. Wer kann sich versichern?

a) Die versicherte Sportart muss professionell ausgetibt werden beziehungsweise eine entsprechende Profi-Lizenz
vorhanden sein.

Hinweis: Die Versicherung endet vorzeitig, wenn die vorgenannten Voraussetzungen nicht mehr geben sind.

b) Versichert kbnnen nur Sportlerinnen und Sportler werden, die zum Zeitpunkt der Indeckungnahme
(Versicherungsbeginn) uneingeschrankt sporttauglich sind; wenn sie nicht an Krankheiten oder Verletzungen leiden,
noch in &rztlicher Behandlung stehen.
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4. Was ist versichert?

a) Die endgultige und vollstédndige Sportunfahigkeit infolge eines Unfalles.
b) Der Todesfall als Folge eines Unfalles.

5. Geltungsbereich?

Ein Satz geniigt: Unsere AAG® Sportpolicen schiitzen Sie rund um die Uhr und weltweit !

4, Welche Ausschluss-Fristen sind zu beachten?

I. Sportunfahigkeits-Entschadigung

(a) Eine endgtiltige sowie vollstandige Profi-Sportunféhigkeit als unmittelbare Folge eines Unfalles im Sinne 8§ 1 Ziffer |
bis IV der Versicherungsbedingungen muss innerhalb von 15 Monaten (vom Unfalltag beziehungsweise
Krankheitsbeginn an gerechnet) eingetreten sein; sie muss spéatestens vor Ablauf einer Frist von weiteren drei Monaten
arztlich festgestellt und geltend gemacht werden.

(b) Abweichend davon wird die volle Versicherungsleistung auch dann erbracht, wenn innerhalb dieser Ausschlussfristen
andere Ursachen (wie zum Beispiel Vorerkrankungen oder Gebrechen) beim Entstehen der Profi-Sportunféhigkeit bis zu
50% mitgewirkt haben. Bei einer Mitwirkung von 51% oder mehr besteht kein Leistungsanspruch.

(c) Tritt der Tod unfallbedingt oder infolge der akuten Krankheit innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall bzw.
Krankheitsbeginn ein, so besteht kein Anspruch auf eine Sportunféhigkeits-Entschadigung.

Il. Todesfalleistung

(a) Fuhrt der Unfall innerhalb von 15 Monaten zum Tode, so entsteht Anspruch auf Leistung nach der fiir den Todesfall
versicherten Summe.

(b) Der Todesfall ist innerhalb von 48 Stunden zu melden.

5. Wie hoch ist der Beitrag und wann missen Sie diesen zahlen?
Die Beitragshdhe entnehmen Sie bitte dem gliltigen Tarif beziehungsweise Ihrem Antrag / Versicherungsschein.

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverziglich nach Abschluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht vor
dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Es kann nur jahrliche Beitragszahlung vereinbart werden.

Die Folgebeitrage sind gegebenenfalls - wenn eine stillschweigende Verlangerung der Versicherung gewtinscht war- zu
Beginn eines jeden neuen Versicherungsjahres fallig; sie werden von der AAG Assekuranz-Taschner GmbH mit einer
Pramienrechnung -entsprechend dem maf3geblichen Tarif- erhoben.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen
Zeitpunkt erfolgt.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum
Falligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. Konnte der fallige
Beitrag ohne Ihr Verschulden von der AAG Assekuranz-Taschner GmbH nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach der in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

Wenn Sie den Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, ist Ihr Versicherungsschutz gefahrdet.

Ferner kdnnen wir ggf. zum Ruicktritt vom Vertrag oder zur Kiindigung berechtigt sein. Naheres hierzu finden Sie in den
AVB EVON (Versicherungsbedingungen fur die eVon Sportversicherung).
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6. Was ist bei Vertragsabschluss zu beachten?

Damit die AAG Assekuranz-Taschner GmbH lhren Antrag ordnungsgeman priifen kann, beantworten Sie bitte alle
Fragen im Antrag und den evtl. auszufiillenden zusatzlichen Fragebdgen vollstandig und wahrheitsgemaf.
Unvollstandige oder unrichtige Angaben kénnen uns berechtigen den Versicherungsschutz zu versagen, vom Vertrag
zurlickzutreten, diesen zu kiindigen oder eine Vertragsanpassung vorzunehmen. Naheres hierzu finden Sie in den
AVB EVON Form 05/2011 (Versicherungsbedingungen fur die eVon Sportversicherung).

7. Was ist nach SchlieBung des Vertrags zu beachten?

Fur die Beibringung der arztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung sind Sie selbst verantwortlich. Liegt sie nicht vor, ist
Ihr Versicherungsschutz gefahrdet.

Wenn Sie Ihre Laufbahn als professionelle Sportlerin / Sportler wahrend eines Versicherungsjahres beenden, missen
Sie das unverzuglich der AAG Assekuranz-Taschner GmbH anzeigen. Bitte beachten Sie, dass unabhéngig davon der
Versicherungsvertrag (und damit der Versicherungsschutz) automatisch erlischt.

8. Was miussen Sie vor und nach dem Versicherungsfall beachten?

a) Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifiihrt, miissen Sie oder die versicherte Person
unverziglich

e einen Arzt hinzuziehen,
e seine Anordnungen befolgen und
* uns unterrichten.

b) Die von uns Ubersandte Unfallanzeige miissen Sie oder die versicherte Person wahrheitsgeman ausfiillen und uns
unverzuglich zuriicksenden; von uns dariiber hinaus geforderte sachdienliche Auskiinfte missen in gleicher Weise erteilt
werden.

c) Werden Arzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die
notwendigen Kosten tragen wir.

d) Arzte, welche die versicherte Person (auch aus anderen Anlassen) behandelt oder untersucht haben, Krankenhauser
und sonstige Krankenanstalten, andere Personenversicherer, gesetzliche Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und
Behorden sind zu erméchtigen, alle fiir die Beurteilung der Leistungspflicht erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

e) Wir werden Sie Uber die Erhebung personengebundener Gesundheitsdaten unterrichten, falls uns schon vor dem
Leistungsfall Ihre Einwilligung vorliegt. Sie kénnen einer Erhebung widersprechen; dies kann jedoch zu einem Verlust
Ihrer Leistungsanspriiche fuhren. Sie kdnnen jederzeit verlangen, dass eine Erhebung von Daten nur erfolgt, wenn
jeweils in die einzelne Erhebung eingewilligt worden ist.

f) Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden nach Kenntnis zu melden, auch wenn uns der
Unfall schon angezeigt war. Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns
beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

9. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

Beachten Sie bitte die in den Ziffern 6 bis 8 genannten Pflichten und behandeln Sie diese mit Sorgfalt. Die
Nichtbeachtung kann flr Sie schwerwiegende Konsequenzen (z.B. vollstandiger oder teilweiser Verlust des
Versicherungsschutzes, Recht zur Vertragskiindigung oder zum Rdcktritt durch uns) haben.

Naheres hierzu:

a) Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 6 - 8 vorsatzlich verletzt, verlieren Sie lhren Versicherungsschutz. Bei grob
fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere |hres Verschuldens
entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolgen hingewiesen haben.

b) Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

c¢) Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistung
ursachlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
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d) Diese Bestimmungen gelten unabhangig davon, ob wir ein uns zustehendes Kiindigungsrecht wegen der Verletzung
einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausuben.

Eine Obliegenheitsverletzung liegt insbesondere nicht vor, wenn ....

¢ die versicherte Person einen Arzt erst dann hinzuzieht, wenn der wirkliche Umfang erkennbar wird;

* die versicherte Person nach einem Unfall aus Pflichtgeftihl ihnrem Beruf nachgeht;

e zunachst anzunehmen war, dass die Unfallfolgen nicht eintreten und eine unverziigliche Schadensmeldung deshalb

unterblieb;
¢ die Erfullung einer Obliegenheit versehentlich unterblieb aber nach inrem Erkennen unverziglich erfullt wurde.

10. Wie lange ist die Dauer Ihres Vertrages und wann bzw. wie kann er beendet werden?
Die AAG® Sportpolicen werden grundsatzlich nicht mit einer mehrjahrigen Vertragsdauer abgeschlossen. Der
Versicherungsvertrag verlangert sich jeweils stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn er nicht von Ihnen oder

uns fristgerecht zum Schluss eines Versicherungsjahres gekiindigt wird.

Eine Kindigung muss in Schriftform erfolgen. Sie ist wirksam, wenn sie 4 Wochen vor dem jeweiligen Ablauf dem
anderen Vertragspartner zugegangen ist.

11. Zustandigkeit:

Die Beitragskalkulation, Risikoprifung, Dokumentierung und das Beitragsinkasso erfolgt ausschlief3lich durch die

AAG Assekuranz-Taschner GmbH. So auch die Erfassung von Schaden und die weitere Veranlassung . Sie handelt
stets namens und im Auftrag der ACE European Group Limited London (Direktion Deutschland und Osterreich). Somit
ist sie auch berechtigt, wichtige Mitteilungen zu empfangen und Erklarungen abzugeben.

12. Schlussbemerkung

a) Es gilt das Recht des jeweiligen Landes, in dem der Vertragsabschluss erfolgt (Deutschland oder Osterreich).

b) Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den AVB EVON (Versicherungsbedingungen fir die eVon
Sportversicherung) - Form 05/2011.

ACE European Group Limited

Versicherungstrager:

ACE European Group Limited

Direktion Deutschland:

D 60439 Frankfurt am Main, Lurgiallee 10

Telefon: 069 75613 0 - Telefax: 069 75613 252 - www.aceeurope.de
Handelregisternummer: HRB Frankfurt 58029

Gesetzlicher Vertreter der ACE European Group Limited, Direktion fir Deutschland, ist der
Hauptbevollméachtigte: Herr Dr. Dankwart von Schultzendorff, Frankfurt.

Direktion Osterreich:

A 1030 Wien - Barmherzigengasse 17 /3 /64

Kontakt Uber Direktion Deutschland oder AAG Assekuranz-Taschner GmbH
Gesetzlicher Vertreter der ACE European Group Limited, Direktion fiir Osterreich, ist der
Hauptbevollméachtigte: Herr KR Engelbert Brenner, Wien

Assekuradeur:

AAG Assekuranz-Taschner GmbH - Geschéftsfihrender Gesellschafter: Rainer Taschner

Sitz: D 83346 Bergen / Chiemgau, Saulner Staudenweg 5 -Amtsgericht Traunstein HRB 8664
Postanschrift: D 83344 Bergen / Chiemgau - Postfach 1227

Telefon: 08662 48800 (mit Rickrufservice) - Telefax: 08662 488088 - E-Mail: AAG.Sportpolice@t-online.de
Internet: www.sportversicherung.com
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B) Allgemeine Vertragsinformationen

Informationen zum Versicherer
Anschrift
ACE European Group Limited

Direktion fur Deutschland
Lurgiallee 10, 60439 Frankfurt am Main.

Telefon: 069 75613 0
Telefax: 069 75613 252
www.aceeurope.de

Handelregisternummer: HRB Frankfurt 58029
Hauptsitz der Gesellschaft

Hauptsitz der Gesellschaft ist London, United Kingdom.
Rechtsform:

Limited (Ltd.), GmbH nach englischem Recht.
Gesetzlicher Vertreter

Gesetzlicher Vertreter der ACE European Group Limited, Direktion fur Deutschland, ist der
Hauptbevollméchtigte Gerard Jansen, Frankfurt.

Hauptgeschaftstatigkeit

Betrieb sdmtlicher Sparten der Sach- und Personenversicherung (nicht aber Lebens-, substitutive Kranken-
und Rechtschutzversicherungen), Geschaft der Riickversicherung und Vertrieb von Versicherung aller Art.

Zustandige Aufsichtsbehdérde

ACE European Group Ltd. unterliegt der Aufsicht der Financial Services Authority (FSA), 25 The North
Colonnade,Canary Wharf,
London E14 5HS, www.fsa.gov.uk.

Die Direktion fur Deutschland unterliegt zusatzlich der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. www.bafin.de. Tel: 0228 41080.

Informationen zu den versicherten Leistungen
Wesentliche Merkmale / Rechtsgrundlage

Grundlage des Versicherungsvertrages sind lhr Antrag (den Sie der Informations- & Antragsmappe
entnommen haben), die Versicherungsbedingungen AVB EVON, Ihr Versicherungsschein sowie das
Versicherungsvertragsgesetz in der zum 01.01.2008 reformierten Form.

Diese Versicherung versichert Sie gegen Unfélle sowie gegen Sportunféhigkeit infolge einer akuten Krankheit
mit den in Threm Versicherungsschein aufgefiihrten Leistungen. Wir als Versicherer erbringen die vertraglich
vereinbarten Versicherungsleistungen im Rahmen der Versicherungsbedingungen AVB EVON.

Kosten und Zahlungsweise

Mit Ausnahme des im Versicherungsschein genannten Beitrags (inkl. gesetzlicher Versicherungssteuer) sind
von lhnen keine weiteren Kosten fiir den Vertragsabschluss und den Versicherungsschutz zu tragen.

Der Beitrag ist gemaf der im Versicherungsschein aufgefihrten Zahlungsweise von lhnen zu leisten; siehe
auch Ziffer Zielstelle nicht gefunden!.

Gultigkeitsdauer

Die Versicherungsbedingungen AVB EVON kdnnen von uns flr neue, nicht jedoch fur bestehende, Vertrage
jederzeit geandert werden.

An unser Angebot (Quotierung) halten wir uns 30 Tage gebunden.
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Informationen zum Vertrag

Widerrufsbelehrung nach 8 8 Abs. 2 Nr. 2 VWG
Widerrufsrecht

Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Grunden in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Frist beginnt am Tag nachdem lhnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschlief3lich
unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen AVB EVON Form 05/2011 sowie die Vertragsinformationen
gemaf § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform zugegangen sind.

Im elektronischen Geschéftsverkehr (Online-Antrag bzw. Online-Vertragsabschluss) beginnt die Widerrufsfrist
nicht, bevor wir auch die speziell fiir diesen Vertriebsweg geltenden zusatzlichen Pflichten geman § 312e Abs.
1 Satz 1 BGB (Mittel zur Korrektur von Eingabefehlern, Bestatigung des Antrags) erfillt haben.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten
an

ACE European Group Limited - Direktion fiir Deutschland - Lurgiallee 10 - 60439 Frankfurt am Main (oder an
die AAG Assekuranz-Taschner GmbH - D 83344 Bergen / Chiemgau - Postfach 1227 - Fax 08662 488088)

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet lhr Versicherungsschutz, und wir erstatten lhnen den Teil lhres
Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallt.

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entféllt, kbnnen wir einbehalten, wenn
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine
solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist,
erstatten wir [hnen den gesamten Beitrag.

Beitrage erstatten wir lhnen unverziiglich; spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen wenn der Vertrag von beiden Seiten auf lhren ausdriicklichen Wunsch
vollstandig erflllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Vertrdgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat.
Laufzeit und Kiindigungsbedingungen

Der Vertrag lauft fir die im Versicherungsschein genannte Zeit. Die Kiindigungsbedingungen finden Sie in den
Versicherungsbedingungen AVB EVON.

Informationen zum Rechtsweg

Welches Recht findet Anwendung?

Fiir diesen Vertrag gilt deutsches beziehungsweise bei Abschliissen in Osterreich das dortige Recht.
Welches Gericht ist zustandig?

Der Gerichtsstand fiir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns ist Frankfurt am Main. Sind Sie eine
naturliche Person, ist auch das Gericht 6rtlich zusténdig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewdhnlichen Aufenthalt haben.

Sind Sie eine natirliche Person, miissen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bei dem Gericht
erhoben werden, das fur Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gew6hnlichen
Aufenthalts zustandig ist. Sind Sie eine juristische Person, bestimmt sich das zusténdige Gericht nach lhrem
Sitz oder Ihrer Niederlassung.

Liegt Ihr Wohnsitz, Sitz oder Ihre Niederlassung in einem Staat auf3erhalb der Européischen Gemeinschatft,
Islands, Norwegens oder der Schweiz, ist der Gerichtsstand wiederum Frankfurt am Main.
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Vertragssprache

Die Vertragssprache ist deutsch. Jegliche Kommunikation erfolgt ausschlief3lich in deutscher Sprache.

Wer ist fur Ihre Beschwerden zustandig?
Ombudsmann

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs-Ombudsmann e.V. Sie kénnen damit das kostenlose
aul3ergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen.

Der Versicherungs-Ombudsmann kann Beschwerden bis zu einem Streitwert von z.Zt. € 80.000,-- behandeln.

Wir verpflichten uns, bei Entscheidungen bis zu einer H6he von € 5.000,-- auf die Anrufung eines Gerichts zu
verzichten und den Schlichterspruch des Ombudsmannes anzuerkennen.

Die Moglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten bleibt fir Sie hiervon unberihrt.
Der Versicherungs-Ombudsmann ist zu erreichen unter

beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Postfach 080632, 10006 Berlin.

Aufsichtsbehdérde in Deutschland
Sie kénnen Beschwerden auch an die zustéandige Aufsichtsbehdrde richten; es ist die
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer StraRe 108, 53117 Bonn.
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C) Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG

Uber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemaf prifen kdnnen, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen
wahrheitsgemal und vollstandig beantworten. Es sind auch solche Umstande anzugeben, denen Sie nur geringe
Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegenliber dem Versicherungsvermittler machen mochten, sind unverzuglich und
unmittelbar gegentber der

ACE European Group Limited London -Direktion Deutschland und Osterreich- D 60439 Frankfurt am Main,
Lurgieallee 10 oder der AAG Assekuranz-Taschner GmbH - D 83344 Bergen / Chiemgau - Postfach 1227

in Schriftform nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefahrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstéandige
Angaben machen. Nahere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht kbnnen Sie der
nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle lhnen bekannten risikoerheblichen Umstande
(Gesundheitszustand / Vorverletzungen), nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemaf und vollstandig
anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach risikoerheblichen
Umstanden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kdnnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Ricktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kbnnen wir vom Vertrag zurucktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlassigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Ricktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hétten.

Im Fall des Ruicktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren wir den Ricktritt nach Eintritt des
Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht
richtig gegebene Umstand

— weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
— noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursachlich war. Unsere Leistungspflicht entféllt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rucktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rucktrittserklarung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kundigung

Kdnnen wir nicht vom Vertrag zurlicktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlassig
oder schuldlos verletzt haben, so kann der Vertrag von uns -unter Einhaltung einer Frist von einem Monat-
gekindigt werden.

Unser Kiindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

3. Vertragsanderung

Koénnen wir nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Gefahrumsténde, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hétten, werden die anderen Bedingungen auf
unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlassig verletzt, werden die anderen
Bedingungen ruckwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil, sofern sich der Vertrag verlangert.
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Erhéht sich durch die Vertragséanderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schlieRen wir die
Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten Umstand aus, kdnnen Sie den Vertrag innerhalb eine Monats nach
Zugang unserer Mitteilung Uiber die Vertragsanderung fristlos kiindigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer
Mitteilung hinweisen.

4. Ausiibung unserer Rechte

Wir kdnnen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats in
Schriftform geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht,
die das von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausiibung unserer Rechte haben wir
die Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erklarung stitzen. Zur Begrindung kénnen wir nachtraglich weitere
Umstande angeben, wenn fiir diese die Frist nach Satz 1 verstrichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Riicktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsdnderung nicht berufen, wenn wir den
nicht angezeigten Risiko- beziehungsweise Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanderung erldschen mit Ablauf von finf Jahren nach
Vertragsschluss. Dies gilt nicht fur Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind beztiglich der
Anzeigepflicht, des Ricktritts, der Kiindigung, der Vertragsdnderung und der Ausschlussfrist fur die Ausiibung unserer
Rechte die Kenntnis und Arglist lhres Stellvertreters als auch lhre eigene Kenntnis und Arglist zu beriicksichtigen. Sie
kénnen sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen,
wenn weder Ihrem Stellvertreter noch lhnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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AVB-EVON

Versicherungsbedingungen fiir die €\ ON-Sportversicherung
Form 05/2011

§ 1 Der Versicherungsumfang

I. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unféllen, die der versicherten Person wahrend der Wirksamkeit des
Vertrages zustof3en. Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus § 7.

II. Der Versicherungsschutz wird rund um die Uhr (24 Stunden-Deckung) und weltweit gewahrt.

I1l. Unfallrisiko

1. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plétzlich von auBen auf ihren Kérper wirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung erleidet.

2. Als Unfall gilt auch eine einzelne, erhdhte Kraftanstrengung, durch welche die versicherte Person unfreiwillig eine
korperliche Gesundheitsschadigung erleidet.

3. Nicht unter den Versicherungsschutz fallen:

a) Unfélle durch Geistes- oder Bewusstseinsstérungen sowie durch Schlaganfélle, epileptische Anfélle oder andere
Krampfanfélle, die den ganzen Kdérper des Versicherten ergreifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese
Stérungen oder Anfélle durch ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

Abweichend davon ist die volle Leistungspflicht gegeben, wenn die versicherte Person zum Zeitpunkt des Unfalles
unter Alkoholeinwirkung stand; beim Lenken eines Kraftfahrzeuges aber nur dann, sofern der Blutalkoholgehalt unter
1,1 o/oo lag.

b) Unfalle, die dem Versicherten dadurch zustof3en, dass er vorsétzlich eine Straftat ausfuhrt oder versucht.

¢) Unfalle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Biirgerkriegsereignisse verursacht sind; Unfalle durch
innere Unruhen, wenn der Versicherte auf seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

d) Unfélle des Versicherten als Luftfahrzeugfuhrer (auch Luftsportgeratefiihrer), so weit er nach deutschem Recht
dafiir eine Erlaubnis bendétigt; sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;

e) Unfélle des Versicherten bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

f) Unfalle, die dem Versicherten dadurch zustof3en, dass er sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschlie3lich der dazugehérigen Ubungsfahrten beteiligt, bei denen es auf
die Erzielung von Hochstgeschwindigkeiten ankommt.

g) Unfélle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht wurden.

h) Gesundheitsschadigungen durch HeilmaRnahmen oder Eingriffe, die der Versicherte an seinem Kérper vornimmt
oder vornehmen lasst.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Eingriffe oder Heilmaf3nahmen durch einen unter diesen Vertrag
fallenden Unfall veranlasst waren und es sich um wissenschaftlich allgemein anerkannte HeilmalZnahmen oder
Eingriffe handelt.

i) Krankhafte Storungen infolge psychischer Reaktionen, gleichglltig, wodurch diese verursacht sind.

§ 2 Versicherbare Sportlerinnen / Sportler

1. Die versicherte Sportart muss professionell ausgetibt werden beziehungsweise eine entsprechende Profi-Lizenz
vorhanden sein.

2. Versichert kdnnen nur Sportlerinnen und Sportler werden, die zum Zeitpunkt der Indeckungnahme
(Versicherungsbeginn) uneingeschrankt sporttauglich sind; wenn sie nicht an Krankheiten oder Verletzungen leiden,
noch in &rztlicher Behandlung stehen.
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3. Der Versicherer verzichtet darauf, von Vorverletzungen und Vorerkrankungen betroffene Korperteile
auszuschlieRen, sofern die versicherte Person bei Versicherungsbeginn den Nachweis der uneingeschrankten Profi-
Sporttauglichkeit erbringen kann (&rztliche Unbedenklichkeits-Bescheinigung).

§ 3 Die Pflichten bei Vertragsabschluss

1. Anzeigepflicht von Gefahren und weiteren Vertragen

a) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstéande anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die fiir dessen Entschluss
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlieRen.

b) Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklarung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im obigen Sinne stellt.

c) Bestehen weitere laufende Vertrage zur Unfallversicherung, so ist der Versicherungsnehmer
verpflichtet, diese zu nennen und wahrheitsgeméafRe Angaben Uber Versicherer, Versicherungsscheinnummer,
Versicherungssumme und Ablaufdatum zu machen.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsétzlich verletzt und héatte der Versicherer bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstéande den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers riickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

b) Erhoht sich durch eine Vertragsanderung die Pramie um mehr als 10 Prozent oder schlie3t der Versicherer die
Gefahrabsicherung flir den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kiindigungsméglichkeit hinzuweisen.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach § 3 Absatz 1 vorsétzlich, kann der Versicherer vom
Vertrag zurilcktreten.

d) Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zuriick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht,
der weder fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

e) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht leicht fahrléassig oder schuldlos, kann der Versicherer den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer hatte den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstanden zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

f) Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung, zum Rucktritt und zur Kiindigung sind jeweils ausgeschlossen,
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

d) Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurtick, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht,
der weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursachlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

e) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht leicht fahrléassig oder schuldlos, kann der Versicherer den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen, es sei denn, der Versicherer hatte den Vertrag bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umsténden zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

f) Die Rechte des Versicherers zur Vertragsanderung, zum Ricktritt und zur Kiindigung sind jeweils ausgeschlossen,
wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.
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§ 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

1. Der Versicherungsschutz beginnt, sobald der erste Beitrag gezahlt ist, jedoch frihestens zu dem im
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Wird der erste Beitrag erst danach angefordert, dann aber innerhalb
von 14 Tagen gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Eine vorlaufige Deckungszusage der AAG Assekuranz erlischt grundsatzlich riickwirkend, wenn der Jahresbeitrag
nicht innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage des Versicherungsscheines gezahlt wird.

3. Der Vertrag endet
a) zu dem im Versicherungsschein festgelegten Ablauftermin, und zwar ohne Kiindigung eines der Vertragspartner
oder - wenn dies besonders vereinbart gilt -

b). bei schriftlicher Kiindigung eines der Vertragspartner zum Schluss des Versicherungsjahres. Die Kiindigung muss
spatestens vier Wochen vor dem Ablauf zugegangen sein; anderenfalls verlangert sich der Vertrag jeweils um ein
Jahr.

¢) Solange der Versicherungsvertrag ungekiindigt besteht, sich also jeweils um ein Jahr verlangert, verzichtet der
Versicherer auf weitere Risikoprufungen.

d) wenn die versicherte Person ihre Profilaufbahn abschlief3t, die versicherte Sportart nicht mehr professionell
ausgetbt wird und / oder eine erteilte Lizenz erlischt.

8 5 Falligkeit der Pramie

1. Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Pramie oder, wenn laufende Pramien vereinbart sind, die erste
Pramie unverziglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

2. Eine Folgepramie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fallig. Die Zahlung gilt
als rechtzeitig, wenn sie innerhalb von zwei Wochen -ab der Falligkeit gerechnet- bewirkt ist.

3. Ist die Pramie zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur Ubermittlung der
Pramie erst verpflichtet, wenn er hierzu vom Versicherer in Textform aufgefordert worden ist.

4. Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgepramie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 6 Rucktritt bei Zahlungsverzug - Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach Mahnung

1. Wird die erste Pramie nicht zu dem nach § 5 Absatz 1 mafl3gebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der
Versicherer vom Vertrag zurlicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Ruicktritt ist ausgeschlossen, wenn
der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat

2. Wenn der Versicherungsnehmer die erste Pramie nicht zu dem nach § 5 Absatz 1 maflgebenden
Falligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fur einen vor der Zahlung der Pramie eingetretenen Versicherungsfall
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch eine gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffalligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Pramie
aufmerksam gemacht hat. Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat.

3. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgepramie auf dessen
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der
Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer die rickstéandigen
Betrége der Pramie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und aul3erdem auf die Rechtsfolgen -Leistungsfreiheit
und Kiindigungsrecht- aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

4. Ist zur Einziehung der Pramie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Falligkeit der Pramie fiir eine ausreichende Deckung seines Kontos zu sorgen. Hat es der
Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine Pramie, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kiindigen. Der Versicherer hat
in der Kiindigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Préamie und
zukunftige Pramien selbst zu Gberweisen. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebihren fur den fehlgeschlagen
Lastschrifteinzug kénnen dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.
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5. Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Pramie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

6. Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer
Kindigungsfrist mit sofortiger Wirkung kiindigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten
Betrage in Verzug ist.

7. Eine Leistungsfreiheit nach Absatz 5 und / oder eine Kiindigung nach Absatz 6 ist nur rechtswirksam, wenn der
Versicherer zuvor -mit seiner Mahnung- in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen hat.

8. Die Kundigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam
wird, wen der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der
Versicherungsnehmer bei der Kiindigung ausdriicklich hinzuweisen.

9. Die Kundigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kundigung oder,

wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet.
Die Regelung Uber die Leistungsfreiheit des Versicherers (Absatz 5) bleibt unberthrt.

§ 7 Die Leistungsarten

Die jeweils vereinbarten Leistungsarten und deren Hohe (Versicherungssummen) ergeben sich aus dem Vertrag. Fir
die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Leistungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

I. Sportunfahigkeits-Entschadigung

1. Eine endgultige und vollstandige Profi-Sportunfahigkeit muss als ausschlief3liche und unmittelbare Folge eines
versicherten Unfalles innerhalb von 15 Monaten (vom Unfalltag an gerechnet) eingetreten sein; sie muss spatestens
vor Ablauf einer Frist von weiteren drei Monaten &rztlich festgestellt und geltend gemacht werden.

2. Abweichend davon wird die volle Versicherungsleistung auch dann erbracht, wenn beim Entstehen der Profi-
Sportunféhigkeit andere Ursachen bis zu 50% mitgewirkt haben. Bei einer Mitwirkung von 51% oder mehr besteht
kein Leistungsanspruch.

3. Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall ein, so besteht kein Anspruch auf eine
Sportunféhigkeitsentschadigung.

Il. Todesfalleistung

Fuhrt der Unfall innerhalb von 15 Monaten zum Tode, so entsteht Anspruch auf Leistung nach der fiir den Todesfall
versicherten Summe. Zur Geltendmachung wird auf 8 8 Absatz 7 verwiesen.

§ 8 Obliegenheiten nach Eintritt eines Versicherungsfalles

Ohne Mitwirkung des Versicherungsnehmers und die der versicherten Person kann der Versicherer keine Leistung
erbringen.

1. Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeifiihrt, muss der Versicherungsnehmer oder die
versicherte Person unverziglich

a) einen Arzt hinzuziehen,
b) seine Anordnungen befolgen und
c¢) den Versicherer unterrichten.

2. Die vom Versicherer Ubersandte Unfallanzeige muss der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person

wahrheitsgemal ausfillen und unverziglich zuriicksenden; dartiber hinaus geforderte sachdienliche Auskiinfte
mussen in gleicher Weise erteilt werden.
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Werden Arzte vom Versicherer beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von diesen untersuchen lassen. Die
notwendigen Kosten (einschlieR3lich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles bis maximal EUR 500,00) tragt
der Versicherer.

4. Arzte, welche die versicherte Person (auch aus anderen Anlassen) behandelt oder untersucht haben,
Krankenh&user und sonstige Krankenanstalten, andere Personenversicherer, gesetzliche Krankenkassen,
Berufsgenossenschaften und Behdrden sind zu erméchtigen, alle fir die Beurteilung der Leistungspflicht
erforderlichen Auskinfte zu erteilen.

5. Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person Uiber die Erhebung
personengebundener Gesundheitsdaten unterrichten, falls ihm schon vor dem Leistungsfall eine Einwilligung vorliegt.
Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person kann einer Erhebung widersprechen; dies kann jedoch zu
einem Verlust seiner / ihrer Leistungsanspriiche fuhren.

6. Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person kann jederzeit verlangen, dass eine Erhebung von Daten
nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne Erhebung eingewilligt worden ist.

7. Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist dies dem Versicherer innerhalb von 48 Stunden nach Kenntnis zu melden,
auch wenn ihm der Unfall schon angezeigt war.

8. Dem Versicherer ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von ihm beauftragten
Arzt vornehmen zu lassen.

9. Bei den einzelnen Leistungsarten sind zum Teil noch weitere Fristen zu beachten, bei denen es sich allerdings
nicht um Obliegenheiten, sondern um Anspruchsvoraussetzungen handelt.

§ 9 Folgen bei Nichtbeachtung von Obliegenheiten

1. Wird eine Obliegenheit nach § 8 vorsatzlich verletzt, verlieren der Versicherungsnehmer oder die versicherte
Person ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kurzen. Beides gilt nur, wenn
der Versicherer den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person durch eine gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolgen hingewiesen hat.

2. Kann der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person nachweisen, dass die Obliegenheit nicht grob
fahrlassig verletzt wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

3. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn vom Versicherungsnehmer oder der versicherten Person
nachgewiesen werden kann, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fur den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch fiir die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursachlich war. Das gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

4. Diese Bestimmungen gelten unabhéangig davon, ob der Versicherer ein ihm zustehendes Kundigungsrecht wegen
der Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht austbt.

5. Eine Obliegenheitsverletzung liegt insbesondere nicht vor, wenn
a) die versicherte Person einen Arzt erst dann hinzuzieht, wenn der wirkliche Umfang erkennbar wird;
b) die versicherte Person nach einem Unfall aus Pflichtgefiihl ihnrem Beruf nachgeht;

¢) zunachst anzunehmen war, dass die Unfallfolgen nicht eintreten und eine unverzigliche Schadensmeldung deshalb
unterblieb;

d) die Erfullung einer Obliegenheit versehentlich unterblieb aber nach ihrem Erkennen unverziglich erfillt wurde.

§ 10 Falligkeit der Leistungen

1.. Sobald dem Versicherer alle Unterlagen vollstédndig zugegangen sind, die von der Versicherungsnehmerin / dem
Versicherungsnehmer zum Nachweis des Unfallhergangs und den Folgen sowie tber den Abschluss des fir die
Bemessung der Sportinvaliditat notwendigen Heilverfahrens beizubringen sind, ist der Versicherer verpflichtet,
innerhalb von sechs Monaten zu erklaren, ob und in welcher Héhe er einen Anspruch anerkennt. Die &rztlichen
Gebuhren, die der versicherten Person zur Begriindung des Leistungsanspruches entstehen, ibernimmt der
Versicherer.
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2. Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich Versicherungsnehmerin / Versicherungsnehmer und
Versicherer tiber Grund und Hohe geeinigt, so erbringt der Versicherer die Leistung innerhalb von zwei Wochen. Vor
Abschluss des Heilverfahrens kann keine Invaliditatsleistung beansprucht werden.

3. Vorschusszahlungen auf eine Sportunféhigkeits-Entschadigung werden nicht erbracht.

4. Der Versicherer ist berechtigt, den Zustand "endgultige und vollstandige Profi-Sportunfahigkeit" langstens bis zu
drei Jahren nach Eintritt des Unfalles erneut arztlich feststellen bzw. Giberpriifen zu lassen. Dieses Recht muss seitens
des Versicherers mit Abgabe seiner Erklarung entsprechend I. ausgetibt werden. Ergibt eine solche Uberpriifung,
dass von der versicherten Person die urspriinglich versicherte Sportart wieder professionell ausgelibt werden kann,
steht dem Versicherer ein Riickforderungsrecht fur die geleistete Sportunféhigkeits-Entschadigung zu.

§ 11 Rechtsverhaltnisse am Vertrag beteiligter Personen

1. Ist die Versicherung gegen Unfélle abgeschlossen, die einem anderen zustoRen (Fremdversicherung), so steht die
Ausiibung der Rechte aus dem Vertrag nicht der versicherten Person, sondern dem Versicherungsnehmer zu. Er ist
neben der versicherten Person fur die Erflullung der Obliegenheiten verantwortlich.

2. Alle fir die Versicherungsnehmerin / den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind auf dessen
Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

3. Die Versicherungsanspruche kdnnen vor Falligkeit ohne Zustimmung des Versicherers weder Ubertragen noch
verpféandet werden.

§ 12 Anzeigen- und Willenserklarungen

1. Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind schriftlich abzugeben und sie miissen
ausschlief3lich an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die AAG Assekuranz-Taschner GmbH gerichtet
werden.

2. Wurde der AAG Assekuranz -Taschner GmbH eine Anschriftsdnderung nicht angezeigt, so gentigt fir eine
Willenserklarung des Versicherers, die dem Versicherungsnehmer gegentuiber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die zuletzt der AAG Assekuranz-Taschner GmbH bekannten Anschrift. Die Erklarung gilt
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend auch fiir den Fall einer
Namensanderung des Versicherungsnehmers.

§ 13 Verjahrung und Klagefrist
1. Zur Verjahrung gelten die Bestimmungen des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB).

2. Vom Versicherer nicht anerkannte Anspriche sind ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer ab Zugang
der Erklarung des Versicherers eine Frist von sechs Monaten verstreichen lasst, ohne die Anspriiche gerichtlich
geltend zu machen. Die Frist beginnt mit dem Zugang der abschlieBenden schriftlichen Erklarung des Versicherers.

3. Die Rechtsfolgen der Fristversaumnis treten nur ein, wenn der Versicherer in seiner Erklarung auf die
Notwendigkeit der gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen hat.

8 14 Gerichtsstande

1. Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zusténdigkeit nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner fur den Versicherungsvertrag zustédndigen Niederlassung.

2. Klagen des Versicherers gegen die Versicherungsnehmerin / den Versicherungsnehmer kénnen bei dem fur ihren /
seinen Wohnsitz zustandigen Gericht erhoben werden.

§ 15 Vertragsbestandteile

1. Informations- und Antragsunterlagen

2. Antrag

3. Arztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

3. Versicherungsschein mit Versicherungsbedingungen
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Besonderer Hinweis zu § 15 Absatz 1:

Dem Versicherungsnehmer wurden vor seiner Vertragserklarung die vollstandigen Informations- und
Antragsunterlagen ausgehandigt, die wichtiger Vertragsbestandteil sind.

Sie bestehen aus:

Produktinformationsblatt zur eVon Sportversicherung

Kunden- und Vertragsinformation der ACE European Group Limited
mit Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VWG

Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG Uber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht
Versicherungsbedingungen AVB EVON Versicherungsbedingungen fiir die eVon Sportversicherung

Antrag auf Abschluss einer AAG Sportversicherung und einem Vordruck fiir die &rztliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung

Merkblatt zur Datenverarbeitung

® -
AAG® Sportversicherungen
Assekuradeur der ACE European Group Limited
Direktion fiir Deutschland und Osterreich

83344 Bergen / Chiemgau - Postfach 1227
Telefon: 08662 48800 - Telefax: 08662 488088
E-Mail: AAG.Sportpolice@t-online.de - Internet: www.sportversicherung.com

eVon Sportversicherung - Copyright © AAG Assekuranz

H

ACE European Group Limited



Antrag fiir eine AAG Sportversicherung

Name

Vorname

StralBe

PLZ und Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail

Versicherte
Person:

Name

Vorname

Geburtstag

Sportart

Verein

Vermittler:

Name

Vorname

AAG-Orga-Nr.

E-Mail

Bankeinzug:

Kontonummer

Bankleitzahl

Name der Bank

1von 5 [09.04.2011]

-L ACE European Group Limited

AAG Assekuranz -Taschner GmbH in D-83344 Bergen / Chiemgau
Telefon: 08662 / 4 88 00 - Telefax: 4 88088 - E-Mail: AAG.Sportpolice@t-online.de
Copyright © AAG Assekuranz

Antrag auf Abschlul3 einer
AAG ® SPORTVERSICHERUNG

Teil 1 des Antrages
Vertragspartner und Versicherungsdauer

Versicherungsnehmer:

Die Erméachtigung wird nur bis auf Widerruf erteilt

Versicherer:

ACE European Group Limited
Direktion Deutschland fur Versicherungsnehmer
mit Wohnsitz in Deutschland
Hauptbevollméachtigter: Herr Dr. Dankwart von
Schultzendorff

Direktion Osterreich fiir Versicherungsnehmer
mit Wohnsitz in Osterreich
Hauptbevollmachtigter: Herr Engelbert Brenner

Versicherungsbeginn: :l 00.00 Uhr
Versicherungsablauf: I:l 00.00 Uhr

Wichtig:

Der Versicherungsvertrag verlangert sich um jeweils ein
weiteres Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung einer Frist von
vier Wochen zum Schluss des Versicherungsjahres gekiindigt
wird

Der im Antrag angegebene Bruttobeitrag gilt in der Regel nur
fur die ersten 12 Monate. Danach erhéht sich altersbedingt
der Folgebeitrag entsprechend des vereinbarten Tarifes, der
dem Verscherungsschein beigefligt wird.

Solange der Versicherungsvertrag ungekindigt besteht,
verzichtet der Versicherer auf eine weitere Risikopriifung.

Bezugsberechtigung

Fur den Todesfall:

Fir alle sonstigen Leistungen:

(kein Eintrag = Versicherungsnehmer / in  selbst)

Hinweis: Der Antrag kann am Bildschirm mit
der Tastatur ausgefillt werden !

Né&chste Seite: Teil 2 des Antrages - wichtige Hinweise / Vertragsgrundlagen
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Wichtige Hinweise, Erlauterungen und Vertragsgrundlagen

Bevor Sie den Antrag unterschreiben, Uberpriufen Sie bitte alle Angaben auf Vollstandigkeit und Richtigkeit. Lesen Sie bitte
auch die Kunden- und Produktinformationen, die wichtigen Hinweise und Erklarungen.

Vertragsunterlagen: Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen BGB / VVG. Ansonsten finden Sie in den Informations- und Antragsunterlagen, deren
Erhalt Sie mit Abgabe Ihrer Vertragserklarung bestétigen, alle wichtigen Vertragsbestandteile.

Widerrufsrecht: Sie konnen Ihre Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschlieBlich unserer Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen (Produktinformationsblatt und Kundeninformation) und diese Belehrung zugegangen sind. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die AAG Assekuranz-Taschner GmbH,
Postfach 1227, 83344 Bergen. Bei einem Widerruf per Telefax oder E-Mail ist der Widerruf an die Faxnummer 08662-488088 bzw. die E-Mail-Adresse
AAG.Sportpolice@t-online.de zu ubermitteln. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten
lhnen den Teil lhres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entféllt. Den Teil lhres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs
entféllt, kdnnen wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche
Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Innen lhren gesamten Beitrag. Beitrdge
erstatten wir Thnen unverzuglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Besondere Hinweise: Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn
der Vertrag von beiden Seiten auf lhren ausdriicklichen Wunsch vollstéandig erfillt wurde, bevor Sie lhr Widerrufsrecht ausgeiibt haben. Widerrufen Sie
einen Ersatzvertrag, so lauft Ihr urspriinglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Vertragen mit einer Laufzeit von weniger
als einem Monat.

Verantwortlichkeit fur die Angaben im Antrag: Bitte beantworten Sie die wichtigen Fragen der Risikobeschreibung selbst; sie wird
Vertragsbestandteil. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit aller Angaben liegt bei Ihnen, weil Sie unser Vertragspartner sind. Achten Sie bitte vor der
Unterschrift darauf, dass alle Angaben vollstéandig im Antrag stehen. Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrumstéanden kann zum Verlust des
Versicherungsschutzes fiihren. Striche oder sonstige Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung. Auf die Belehrung zu den Folgen einer
Anzeigepflichtverletzung (in den Informations- und Antragsunterlagen enthalten) wird besonders hingewiesen.

Anzeigen und Erklarungen / Nebenabreden / Deckungszusagen: Alle fur die ACE European Group Limited - London (Direktion Deutschland
und Osterreich) bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind in Textform abzugeben und sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtriagen
genannte Anschrift der Direktion oder an die vertretungsberechtigte AAG Assekuranz-Taschner GmbH gesandt werden. Mindliche Vereinbarungen haben
keine Gultigkeit. Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn sie von der ACE oder der AAG Assekuranz-Taschner GmbH in Textform bestatigt
werden. Die Abgabe von Deckungszusagen erfolgt ausschlief3lich durch die AAG Assekuranz-Taschner GmbH; sie handelt stets namens und im
Auftrag der ACE European Group Limited (Direktion Deutschland und Osterreich).

Einwilligungserklarung nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Ich willige ein, dass die ACE European Group Limited - London
(Direktion Deutschland und Osterreich) und die AAG Assekuranz-Taschner GmbH im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen
oder der Vertragsdurchfilhrung (Beitréage, Versicherungsfalle, Risiko/ Vertragsdnderungen) ergeben, an Ruckversicherer zur Beurteilung des Risikos und
zur Abwicklung der Riickversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Anspriiche an andere Versicherer und/ oder an den Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer ibermittelt. Die Einwilligung gilt auch unabhéngig vom
Zustandekommen des Vertrages sowie fiir entsprechende Priifungen bei anderweitig beantragten Versicherungsvertragen und bei kinftigen Antragen. Ich
willige ferner ein, dass die Unternehmen der ACE European Group Limited meine allgemeinen Antrags, Vertrags und Leistungsdaten in gemeinsamen
Datensammlungen fulhren und an den/die fir mich zustéandigen Vermittler weitergeben, so weit dies der ordnungsgeméaRen Durchfiihrung meiner
Versicherungsangelegenheiten dient. Darliber hinaus willige ich ein, dass meine Vertrags und Schadendaten — dies sind beispielsweise meine Angaben
im Antrag, auch versicherungstechnische Daten wie Vertragslaufzeit, Versicherungssumme oder Bankverbindung sowie erforderlichenfalls Angaben eines
Dritten, z. B. eines Vermittlers oder Sachverstandigen — bei der ACE European Group Limited - London (Direktion Deutschland und Osterreich) oder der
AAG Assekuranz-Taschner GmbH zum Zwecke der Schadenbearbeitung verarbeitet, insbesondere an diese tbermittelt und dort verwendet werden. Diese
Einwilligung gilt nur, wenn ich in zumutbarer Weise von dem Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen
mit den Antragsunterlagen uberlassen wird.

Beitragsinkasso / Versicherungsteuer / Gebuhren: Der Versicherer ist verpflichtet, die gesetzliche Versicherungsteuer zu erheben. Gebiihren
fur die Ausfertigung eines Versicherungsscheines oder Nachtrages werden nicht erhoben. Das Beitragsinkasso erfolgt ausschlieBlich durch die AAG
Assekuranz-Taschner GmbH.

Falligkeit des Beitrages und Folgen verspéateter Zahlung: Wird die erste Pramie nicht zu dem nach 8§ 5 der Versicherungsbedingungen AVB
EVON mafgebenden Falligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rucktritt
ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Wenn der Versicherungsnehmer die erste Préamie nicht zu
dem nach § 5 Absatz 1 maRgebenden Falligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer fur einen vor der Zahlung der Pramie eingetretenen
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch eine gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen
auffélligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Pramie aufmerksam gemacht hat. Ist zur Einziehung der Pramie
das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Falligkeit der Pramie fur eine ausreichende Deckung seines
Kontos zu sorgen. Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine Pramie, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kundigen. Der Versicherer hat in der Kuindigung darauf hinzuweisen, dass
der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Pramie und zukiinftige Pramien selbst zu Gberweisen. Durch die Banken erhobene
Bearbeitungsgebiihren fur den fehlgeschlagen Lastschrifteinzug kénnen dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. Tritt nach Ablauf der in
der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der
Pramie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Weitere Einzelheiten sind aus den
Informations- und Antragsunterlagen zu entnehmen.

Nachste Seite: Teil 3 des Antrages - Versicherungsumfang und wichtige Angaben zum Gesundheitszustand
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'e b on Sportversicherung = Vorsorge fiir Tod und endgiiltige Sportunfahigkeit

Eine faire Alternative zu den "Alles oder Nichts-Policen™

Tarif
Mitwirkung anderer Ursachen als ein versicherter Unfall: Bitte Jahresbeitrag berechnen,
Bis 50% = volle Leistung - ab 51% = keine Leistung

i N zuzlglich der gesetzlichen Versicherungssteuer
Versicherungssummen fur (Deutschland 19%- Osterreich 4%)
Tod - Sportunfahigkeit durch Unfall

EUR :
EUR

Versicherungsbedingungen:
Die ACE European Group Limited gewahrt den Versicherungsschutz im Rahmen der
AAG Versicherungsbedingungen fur die eVon Sportversicherung AVB-EVON Form 05/2011

Gesundheitsfragen - Schlusserklérungen - Unterschriften

Fragen zur Risikoprifung: JA |[NEIN
Bitte wahrheitsgetreu beantworten, damit der Versicherungsschutz nicht
gefahrdet wird !
Sind Sie bei Vertragsabschluf? uneingeschrénkt
sporttauglich ? Wenn nicht, bitte ndhere Angaben (Art D D
der Beschwerden, Dauer, Arzt.....)

||

Hatten Sie in den letzten vier Jahren Erkrankungen oder
Verletzungen, die eine Behandlung von mehr als drei
Wochen notwendig machten ? Bitte ndhere Angaben (Art
der Beschwerden, Dauer, Arzt.....)

[]
[]

Bestehen noch anderweitig Unfallversicherungen ? Wenn
ja, Deckungssummen, Versicherer, Vertragsnummer und
Ablauf angeben!

=
]

Wurde lhnen schon einmal ein Antrag auf Abschluss
einer Unfallversicherung abgelehnt ? Gegebenenfalls
wann, warum und von welchem Versicherer ? Oder
wurden von einem Versicherer bestimmte Korperteile
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ? Wenn ja,
welche und warum ?

[]
[

Name und Anschrift des Arztes, der Sie in aller Regel
betreut und dem Sie das Formular (AB99) zur Abgabe
einer arztlichen Unbedenklichkeits-Bescheinigung
aushandigen !

Schlusserklarung - Wichtige Hinweise: Die dem Antrag entsprechenden Versicherungsbedingungen AVB EVON (Form 05/2011) sowie die wichtigen
Informations- und Antragsunterlagen habe ich erhalten. Auf dieser Grundlage soll die AAG Sportversicherung abgeschlossen werden. Mir ist bekannt, dass der
Versicherungsschutz erst beginnt, sobald ich den vereinbarten Beitrag entrichtet habe und eine vorlaufige Deckungszusage der AAG Assekuranz-Taschner GmbH
ruckwirkend ihre Rechtsgiiltigkeit verliert, wenn der Versicherungsschein nicht unverziglich nach Ablauf von 2 Wochen (ab Vorlage gerechnet) eingeldst wird. Die
Gesundheitsangaben habe ich gewissenhaft und wahrheitsgemaf? gemacht, damit mein Versicherungsschutz nicht geféhrdet ist. Die Belehrung nach § 19 Absatz 5
VVG liber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht habe ich erhalten. Mit Anfragen bei Arzten, Versicherungstragern und Behérden bin ich
einverstanden. Miindliche Abmachungen haben keine Giiltigkeit. Ich ermachtige den Versicherer und die AAG Assekuranz-Taschner GmbH, die im
Zusammenhang mit der beantragten Versicherung stehenden Daten zu speichern und an die entsprechenden Verbande der Versicherungswirtschaft sowie an die
Ruckversicherer zum gleichen Zweck zu tbermitteln, soweit dies zur Ublichen Bearbeitung bzw. Betreuung erforderlich ist. Gesundheitsdaten werden zu diesem
Zweck nur an die Personenversicherer und die betroffenen Rickversicherungsgesellschaften weitergegeben. Eine Kopie des Antrages liegt mir vor.

‘ Ort / Datum: und Unterschriften:

Antragsteller / Versicherungsnehmer Versicherte Person, wenn nicht Antragsteller Vermittler / Makler

Internet-Deckungskonzepte fir "echte Sport-Profis"

www.sportversicherung.com
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Antrag fiir eine AAG Sportversicherung

ACE European Group Limited

AAG Assekuranz -Taschner GmbH in D-83344 Bergen / Chiemgau

Telefon: 08662 / 4 88 00 - Telefax: 4 88088 - E-Mail: AAG.Sportpolice@t-online.de
Copyright © AAG Assekuranz

Arztbericht

> Bitte vom Vereinsarzt oder einem Facharzt fir Sportmedizin ausfertigen lassen ! <

Name: Vorname: Geburtstag: Profisportart:

Teil 1
Unbedenklichkeits-Bescheinigung

Ich bestatige hiermit, dass die versicherte Person bei Abschluss der Sportversicherung vollstandig,
also uneingeschrankt profisporttauglich ist und nicht an und Verletzungen, Gebrechen oder
Krankheiten leidet.

Ort / Datum der Attestierung Unterschrift des Arztes Stempeleindruck des Arztes

Teil 2

Falls die vorstehende Unbedenklichkeits-Bescheinigung nicht abgegeben werden kann, erbitten wir
Angaben Uber Art und Umfang der zur Zeit bestehenden Erkrankungen oder Verletzungen.

Name und Anschrift des Arztes, der die Behandlung durchfihrt:

Ort / Datum der Attestierung Unterschrift des Arztes Stempeleindruck des Arztes

Fortsetzung auf Blatt 2 >
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- Blatt 2 -
Teil 3

Vorgeschichte

Welche Erkrankungen oder Verletzungen hatte die versicherte Person in den letzten vier Jahren ?

Es sind solche anzugeben, die jeweils eine Behandlung von mehr als 3 Wochen erforderlich machten. Bei
Unkenntnis, bitte bei der versicherten Person abfragen !

Ort / Datum der Attestierung Unterschrift des Arztes Stempeleindruck des Arztes

Ich versichere hiermit, alle Angaben wahrheitsgemal und vollstandig gemacht zu haben.

Ort / Datum der Befragung Unterschrift der untersuchten / versicherten Person
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Anhang

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Versicherungen kdnnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erfullen. Nur so lassen sich Vertragsverhaltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die
EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen Handlungen als die
bisherigen manuellen Verfahren.

Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu lhrer Person wird durch das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zuléssig, wenn
das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.

Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhéltnisses oder vertragsahnlichen Vertrauensverhaltnisses geschieht oder so weit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung Uberwiegt.

Einwilligungserklarung

Unabhéangig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwéagung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in lhrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklarung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt Gber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch - auR3er in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrags oder durch ihren
jederzeit moglichen Widerruf.

Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umstanden
nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener
Einwilligungserklarung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulassigen
Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklarung

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie z.B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen,
eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und
Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag bzw. in Schaden-/ Leistungsanzeigen auch
eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fur die Datenverarbeitung und -nutzung nennen.
Datenspeicherung bei lhrem Versicherer

Wir speichern Daten, die flir den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunachst Ihre Antragsdaten,
z.B. Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum; Beruf. Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische
Daten, wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag,
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines
Sachverstandigen oder eines Arztes gefiihrt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre
Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der
Berufsunfahigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt Giber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf
einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

Datentbermittlung an Rickversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm
Ubernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Féllen einen Teil der Risiken an Rickversicherer
im In- und Ausland ab. Diese Riickversicherer bendtigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. So weit Ruckversicherer bei der Risiko- und
Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafur erforderlichen Unterlagen zur Verfligung gestellt.
In einigen Fallen bedienen sich die Ruckversicherer weiterer Rickversicherer, denen sie ebenfalls
entsprechende Daten lbergeben.
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Datentbermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsanderung und
im Schadenfall dem Versicherer alle fir die Einschatzung des Wagnisses und die Schadenabwicklung
wichtigen Umsténde anzugeben. Hierzu gehdren z.B. friihere Krankheiten und Versicherungsfalle oder
Mitteilungen Uber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte).
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten
aufzuklaren oder um Licken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlieBen, kann es
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu
erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsubergang sowie
bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhdhe und Schadentag.

Zentrale Hinweissysteme

Bei Prufung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufklarung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den
zustandigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer
Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen zentrale Hinweissysteme, die mit dem jeweiligen System verfolgt
werden durfen, also nur so weit bestimmte Voraussetzungen erfillt sind.

Beispiel Unfallversicherer:
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

Leistungsablehnung wegen vorsétzlicher Obliegenheitsverletzung im Leistungsfall, wegen Vortauschung eines
Unfalls oder von Unfallfolgen,

auRerordentlicher Kuindigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.
Betreuung durch Versicherungsvermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie ggf. durch einen Vermittler betreut. Vermittler in diesem
Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften.

Um seine Aufgaben ordnungsgeman erfillen zu kénnen, erhalt der Vermittler zu diesen Zwecken von uns die
fur die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B.
Versicherungsnummer, Beitrdge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfalle
und Hoéhe von Versicherungsleistungen. Ausschlief3lich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der
Personenversicherung kénnen an den zusténdigen Vermittler auch Gesundheitsdaten Gbermittelt werden.

Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten
Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden Sie von uns Uber Anderungen der kundenrelevanten
Daten informiert.

Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine
besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

Weitere Auskinfte und Erlauterungen tber lhre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwahnten
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Léschung lhrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskiinfte und Erlauterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder L6schung wegen der beim Ruickversicherer gespeicherten Daten stets an lhren
Versicherer.



	Infomappe_evon1
	antrag_evon
	Lokale Festplatte
	Antrag für eine AAG Sportversicherung


	anhang

	4yMDExL2FudHJhZ19ldm9uLmh0bQA=: 
	Name: 
	Name_(1): 
	Strasse: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	telefax: 
	Name_(1)_(2): 
	Name_(1)_(2)_(3): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29)_(30): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29)_(30)_(31): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29)_(30)_(31)_(32): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29)_(30)_(31)_(32)_(33): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29)_(30)_(31)_(32)_(33)_(34): 
	Name_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22)_(23)_(24)_(25)_(26)_(27)_(28)_(29)_(30)_(31)_(32)_(33)_(34)_(35): 
	Vorname: 
	geboren: 
	Sportart: 

	Text1: 


